
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

WESTMED PRÜFUNG 



 
 
 

FÜR WAS BRAUCHE ICH DIE VERBANDSPRÜFUNGEN 
 
Prüfungen des TCM Fachverband Schweiz oder Modulabschlüsse der OdA AM? 
 
Über eine Höhere Fachprüfung (HFP) ist es möglich, den Berufsabschluss „Naturheilpraktiker mit eidgenössischem Diplom, Fach-
richtung TCM“ zu erlangen. Voraussetzung für die Zulassung zur HFP ist das vorgängige Bestehen von sieben Modulabschlüssen. 
Die Modulabschlüsse M1 und M2 sind die Schulmedizin und die TCM-Fachprüfung. Leider werden diese Prüfungen frühestens 
ab der zweiten Jahreshälfte 2018 angeboten. 
 
Wir empfehlen die Prüfungen des TCM Fachverband Schweiz zu absolvieren, wenn Sie… 
 
• in einem Kanton arbeiten wollen, in welchem Sie alle Voraussetzungen für die A-Mitgliedschaft beim TCM Fachverband 

Schweiz erfüllen müssen, um die Berufsausübungsbewilligung zu erhalten. Das sind die Kantone Zürich und Tessin (Stand: 
April 2017). 

• durch die Krankenkasse Visana anerkannt sein wollen. Diese anerkennt die EMR-Registrierung nicht, sondern verlangt, 
dass alle Voraussetzungen für die A-Mitgliedschaft beim TCM Fachverband Schweiz erfüllt sind. 

• möglichst bald A-Mitglied beim TCM Fachverband Schweiz werden möchten, um von allen Dienstleistungen zu profitieren 
 

 
 

ANFORDERUNGEN FÜR DIE PRÜFUNGSZULASSUNG 
 
Der Antragssteller hat ein Diplom oder eine offizielle Bestätigung über den Besuch von der geforderten Anzahl Unterrichtstunden 
in westlicher Medizin. 

Diese beinhaltet mindestens: 

Prüfungsanforderungen Stunden 
Westliche Medizin Theorie 600 
 

 Ist die Schule nicht vom TCM Fachverband Schweiz anerkannt, so müssen die detaillierten Schulunterlagen zur Prüfung 
eingereicht werden. Die Prüfungsexpertenkommission entscheidet über die Zulassung. Ein negativer Entscheid kann 
innert 14 Tagen beim Vorstand angefochten werden, welcher abschliessend entscheidet. Für das Verfahren gilt analog 
das Prüfungsreglement. Der Verband empfiehlt dringend, das Studium bei einer anerkannten Schule zu absolvieren. 

 
Ausnahme: 

Kandidaten, die eine oder mehrere der obigen Bedingungen nicht erfüllen, können in Ausnahmefällen trotzdem zur Prüfung zuge-
lassen werden. Diese Ausnahmebewilligung wird jedoch äusserst restriktiv gehandhabt und kommt in den seltensten Fällen zur 
Anwendung. Sie ist vor allem für ausländische Kandidaten gedacht, die ihre Ausbildung auf einem anderen Weg gemacht haben. 
Eine solche Ausnahme setzt einen entsprechenden, schriftlichen Antrag an die Prüfungsexpertenkommission voraus. Darin muss 
klar und eindeutig begründet werden, warum der Verband in diesem Fall von den obigen Anforderungen Abstand nehmen soll. 
Behauptete Tatsachen sind zu belegen. Der Entscheid des PEK kann mit einem Rekurs innert vierzehn Tagen beim Vorstand 
angefochten werden, welcher abschliessend entscheidet. 
 
Von der Westmed Prüfung werden ausschliessliche Ärzte mit abgeschlossenem Studium und entsprechender Zulassung befreit. 
Stunden von anderen medizinischen Berufen können selbstverständlich entsprechend angerechnet werden. 
 

 
 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE PRÜFUNGSANMELDUNG 
 
• Alle Prüfungsanforderungen müssen spätestens bis Anmeldeschluss erfüllt sein. 
• Zeitanrechnung: Unterricht wird in Stunden à 60 Minuten gerechnet. 
• Die Anmeldung muss auf dem entsprechenden Formular des TCM Fachverbands Schweiz eingereicht werden. -> Formu-

lare 
• Alle Dokumente (keine Originale) müssen in einem kompletten und geordneten Dossier eingereicht werden. Diese können 

in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache abgefasst sein. Dokumente in anderen Sprachen müssen 
zusätzlich mit einer beglaubigten Übersetzung eingereicht werden. 

• Der TCM Fachverband Schweiz behält sich das Recht vor, zusätzliche Dokumente einzufordern. 
• Für die Bearbeitungsgebühr und Prüfungsgebühr erhalten Sie nach Dossiereingang eine Rechnung. 
 



 
 
 

KOSTEN 
 
Die Kosten belaufen sich auf folgende Beträge (in Schweizer Franken): 
 
Bearbeitungsgebühr (entfällt bei Wiederholungen) 150 
Prüfung (Mitglieder) 250 
Prüfung (Nicht-Mitglieder) 1000 
Wiederholung (Mitglieder) 200 
Wiederholung (Nicht-MG) 500 
 

 
 

WAHL DER SCHULE 
 
WAHL DER SCHULE 
 
Anerkannte Schulen 

Der Verband empfiehlt dringend, das Studium bei einer anerkannten Schule zu absolvieren. Die Anerkennung bezieht sich auf den 
vollständigen TCM-Lehrgang, ein Nachdiplomstudium oder die Ausbildung in westlicher Schulmedizin. Die Anerkennung bedeu-
tet, dass die Länge der Ausbildungszeit überprüft wurde und somit die formellen Anforderungen zur Zulassung zu den Prüfungen 
des TCM Fachverband Schweiz erfüllt sind. Durch den Verband anerkannte Schulen: www.tcm-fachverband.ch/Ausbildung. 
 
Achten Sie zudem darauf, dass die Schule bei der OdA AM akkreditiert ist. So ist die Zulassung zu den Modulprüfungen und zur 
Höheren Fachprüfung für Naturheilpraktiker mit eidg. Diplom, Fachrichtung TCM, gewährleistet. 
Bei der OdA AM akkreditierte Schulen: http://www.oda-am.ch/de/ausbildung/bildungsanbieter/ 
 
Andere Schulen 

Es besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zum TCM-Therapeuten an einer Schule zu absolvieren, die nicht durch den TCM 
Fachverband Schweiz anerkannt ist. In diesem Fall müssen spätestens bei der Prüfungsanmeldung die detaillierten Schulunter-
lagen zur Prüfung eingereicht werden: 
 
• Schuldaten (Anschrift, Schulleiter, Organigramm, alle relevanten Daten) 
• Studienaufbau (Anzahl Stunden pro Fach, Prüfungen und deren Inhalte) 
• Lehrinhalte (was wurde genau gelehrt, Studienpläne, etc.) 
• Lehrer (wer, Ausbildung / Diplome der Lehrpersonen, Tätigkeiten der Lehrpersonen) 
• weitere Dokumente, die die Ausbildungsgänge und Lehrpersonen belegen 
 
Die Qualitätssicherungskommission (QSK) entscheidet über die Prüfungszulassung. 

Wird die Zulassung zur Höheren Fachprüfung angestrebt und die Ausbildung wird an einer Schule absolviert, welche nicht bei der 
OdA AM akkreditiert ist, muss der Nachweis erbracht werden, dass man eine gleichwertige Ausbildung mit gleichwertigen Modu-
labschlüssen vorweisen kann. Dieses Gleichwertigkeitsverfahren ist mit Kosten verbunden und birgt die Unsicherheit, ob die Aus-
bildung tatsächlich als Äquivalent anerkannt wird. 
 
Ausnahmeregelungen 

Kandidaten, die eine oder mehrere der obigen Bedingungen nicht erfüllen, können in Ausnahmefällen trotzdem zur Prüfung des 
TCM Fachverband Schweiz zugelassen werden. Diese Ausnahmebewilligung wird jedoch äusserst restriktiv gehandhabt und 
kommt in den seltensten Fällen zur Anwendung. Sie ist vor allem für ausländische Kandidaten gedacht, die ihre Ausbildung auf 
einem anderen Weg gemacht haben. 
 
Eine solche Ausnahme setzt einen entsprechenden, schriftlichen Antrag an die Qualitätssicherungskommission voraus. Darin 
muss klar und eindeutig begründet werden, warum der Verband in diesem Fall von den obigen Anforderungen Abstand nehmen 
soll. Behauptete Tatsachen sind zu belegen. Der Entscheid des QSK kann mit einem Rekurs innert vierzehn Tagen beim Vorstand 
angefochten werden, welcher abschliessend entscheidet. 
 

 
 



 
 
 

ANFORDERUNGSKATALOG 
 
Der detaillierte Anforderungskatalog zur Westmed Prüfung ist ein mehrseitiges Heft. Mit der Prüfungszulassung erhalten die 
Teilnehmer ein Exemplar kostenlos zugestellt. Das Heft ist auch über unserem Shop erhältlich. www.tcm-fachverband.ch 
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LERNQUELLEN 
 
Die Themen aus dem Anforderungskatalog sind Gegenstand der Prüfung: 
Heft „Schulmedizinische Grundlagen“, Herausgeber TCM Fachverband Schweiz, Degersheim 

 
Die folgenden Bücher werden vom TCM Fachverband Schweiz zur Vorbereitung auf die Verbandsprüfung in westlicher Medizin / 
Schulmedizin empfohlen. 
 
Schulmedizinische Grundlagen 

Anforderungskatalog und Literaturliste 
TCM Fachverband Schweiz, Degersheim, 2012 
Dudler Bernhard, Dr. med. Christof Graf, Arlette Hoffmann, David Mück, Dr. med. Werner Scherf 
 
Bierbach: Naturheilpraxis heute 

Urban & Fischer Verlag / ISBN 978-3-437-55244-1 
 
Menche/Schäffler: Biologie, Anatomie, Physiologie 

Urban & Fischer Verlag / ISBN 978-3-437-26802-1 
 
Richter: Lehrbuch für Heilpraktiker 
Urban & Fischer Verlag / ISBN 978-3-437-55693-7 
 
Die Lerntiefe entspricht in etwa dem Niveau des aktuellen Lehrbuch von Isolde Richter „Lehrbuch für Heilpraktiker“, Urban & Fi-
scher Verlag. Mind. 70% der Fragen werden mit den Lernquellen von Richter und Bierbach abgedeckt. 
 

 
 

INHALT 
 
Die folgenden Themen sind Gegenstand der Prüfung: 
• Siehe Anforderungskatalog Kapitel 5 des Handbuches 
 
Anderslautende Angaben vom TCM Fachverband Schweiz bleiben vorbehalten 
 

 
 

ABLAUF / LEITFADEN 
 
Grundsatz 

Der Verband führt jährlich eine oder zwei Westmed Prüfungen durch. 
 
Prüfungswiederholung 

Eine Prüfung darf maximal drei Mal absolviert werden. Danach ist eine Sperrfrist von 5 Jahren einzuhalten, bevor erneut 3 Versu-
che möglich sind. 
 
Verantwortung 

Die Verantwortung für die Durchführung hat der Leiter der Qualitätssicherungskommission. Er amtet als Prüfungsleiter oder be-
stimmt im Verhinderungsfall einen Stellvertreter. Die einzelnen Aufgaben des Prüfungsleiters sind im Prüfungsreglement Art. 5 
geregelt. 
 
Dauer 

Für die Prüfung stehen maximal vier Stunden zur Verfügung. 
 
Ort / Zeit 

Die schriftlichen Prüfungen findet für alle Kandidaten zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt. Der Prüfungsort sowie das Prü-
fungsdatum werden durch das Sekretariat frühzeitig bekannt gegeben. 
 



 
 
 
Ablauf 

08.30 Einschreiben der Kandidaten 
Identifikation 
Um an den Prüfungen teilnehmen zu können, ist es zwingend, dass die Kandidaten einen gültigen, amtlichen Personal-
ausweis (Pass, Identitätskarte oder Führerausweis) vorweisen 
Wichtig: Ohne dieses Dokument wird niemand zur Prüfung zugelassen. Die Prüfung gilt als nicht bestanden. 

 
09.00  Prüfungsbeginn 

Nach 09.00 wird kein Zutritt zur Prüfung mehr gewährt! Wer nicht anwesend ist, hat die Prüfung nicht bestanden 
 
13.00 Schluss (die Zeit kann allenfalls leicht von der Vorgabe abweichen) 
 
Form 

Es handelt sich um eine schriftliche Prüfung mit 100 Fragen im multiple choice-System mit nur einer richtigen Antwort 
(es werden keine Fangfragen gestellt). 
 
Fragetyp A, Einfachauswahl 

Bei positiver Formulierung gilt die einzig richtige, respektive die am meisten zutreffende Antwort. Bei negativer Formulierung 
gilt die einzige Ausnahme, die einzige falsche Antwort, respektive die Antwort mit dem am wenigsten zutreffenden Inhalt. 
Nur eine Antwort pro Frage ist möglich. 
 
Bedingungen für das erfolgreiche Bestehen 

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet werden. Um den Resultaten bestimmter 
Prüfungssessionen besser gerecht zu werden, kann in Ausnahmefällen von dieser Vorschrift abgewichen werden. Eine Abwei-
chung ist nur zu Gunsten der Kandidaten möglich, wobei Art und Umfang der Abweichung im Ermessen des TCM Fachverband 
Schweiz liegen. 
 
Diverses 

Material:  Alles benötigte Material wird zur Verfügung gestellt. 
Verpflegung: Getränke und Zwischenverpflegung werden den Kandidaten kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Mobiltelefone: Mobiltelefone sind während der gesamten Prüfung strikte untersagt. 
Persönliche Effekten: Persönliche Effekten dürfen während der gesamten Prüfung nicht in die Prüfungslokalitäten mitge-

bracht werden. 
Bezahlung: Bitte beachten: Einzahlungen am Postschalter verursachen unnötige Spesen für den Verband. Wir bit-

ten daher um Einzahlung per Post- oder Banküberweisung. Danke. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf das Prüfungsreglement. 
 
Gleichwertigkeit zum Modulabschluss M1 

Die Fachprüfungen des TCM Fachverband Schweiz werden von der OdA AM nicht als gleichwertig zum Modulabschluss M1 
anerkannt. 
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